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Editorial
'

if

Die Diskussion entbrennt um den
Ausbau einer Erschliessungsstras-
Se in ein kleineres Quartier von ca.
25 Wohneinheiten. Das Projekt
weist eine Strassenbreite von 5 m,
2uzüglich 2 m Trottoir, auf. Es
entspricht somit der gängigen
Norm. Pech für das Projekt ist aber
üie «missliche» landschaftliche
und topographische Situation des
Zufahrtsweges. Das bestehende, 3

^ breite Strässchen windet sich
6|nem Hang entlang und grenzt an
6ine schützenswerte Bachlandschaft.

Davon steht in der Norm
nichts. Vor wenigen Jahren hätte
nian die neue Erschliessungsstrasse

auch ohne lange Diskussion

gebaut. Jetzt aber tritt eine
starke Opposition auf den Plan und
macht geltend, dass aus
landschaftlichen Gründen auf den Ausbau

zu verzichten sei.
Diese Situation können wir immer
häufiger beobachten. Verkehrssicherheit

und gängiger Standard
einer Zufahrtsstrasse verlangen
einerseits eine gewisse, normierte
Ausbaubreite, anderseits stehen
landschaftliche Aspekte einem
"normalen» Ausbau im Wege.
Wurden bisher die bekannten Normen

verschiedener Ingenieurver-
e'nigungen in den Gemeinderegle-
menten verankert, insbesondere
für Parkplätze und Strassenaus-
bauten, so muss ich feststellen,
bass immer häufiger gegen diese
Absicht opponiert wird. Man will
S|ch nicht mehr an Normen binden
'assen, deren Durchsetzung
problematisch und heikel geworden
ist.

"Fach»-Normen werden heute mit
fecht kritisch beurteilt. Was heute
n°t tut, sind interdisziplinär abge-

Strassenbau-Normen

stützte Richtlinien, die nicht mehr
einseitig nur einer bestimmten
Fachrichtung Rechnung tragen.
Sie sind richtig, soweit eben
«normale» Verhältnisse herrschen und
keine weiteren, ebenso wichtigen
Interessen entgegenstehen. Dann
ist es an Behörden, oder wie im

angeführten Beispiel an spontaner
Opposition, die Normen den
speziellen Verhältnissen
«anzupassen».

Die Normentreue muss durch eine
kritische, den verschiedenen
Gestaltungsanforderungen besser
gerecht werdende, flexible
Handlungsweise abgelöst werden. Bisher

war nur wichtig, dass zwei
Lastwagen kreuzen konnten. Ob
dieses Manöver im flachen Land,
in einem Hang oder an schützenswertem

Bachufer stattfinden muss-
te, war sekundär. Diese einseitig
verkehrsorientierte Betrachtungsweise

wird heute abgelöst durch
ein Abwägen verschiedener
Gesichtspunkte und durch ein
Suchen der besten Lösung für den
gegebenen Ort, unabhängig der
Verkehrsnorm. Die Umgebung und
Gestaltung der Strasse wird
ebenso wichtig wie ihre Breite und
ihre Radien.

Die Gemeinden sind heute
gezwungen, Normen als Grundlagen
zu verwenden, die nach Situation
und Anforderungen zurechtgebogen

und -gerückt werden müssen,
ehe sie brauchbar sind. Die
Auseinandersetzung mit der Umwelt
steht einer Norm stets noch bevor.
Dass die Gemeinden verunsichert
sind, ist mehr als zu begreifen. Sie
werden in den meisten Fällen
immer noch von Fachleuten beraten,

die sich hinter den Normen
verstecken und nicht gelernt haben,
sich mit der landschaftlichen Situation

auseinanderzusetzen. Die
Auseinandersetzung bleibt dann
den Behörden überlassen. Normen

waren wertvoll, solange unsere
Gesellschaft ohne Rücksicht auf

individuelle Verhältnisse den
«Einheitsfortschritt» für die ganze
Schweiz anstrebte, solange dieselben

Strassen gebaut wurden, ob in

der Grossstadt, auf dem Lande
oder in den Bergen. Was wir heute
aber brauchen, sind Anleitungen,
Hinweise und Beispiele, wie sich
der Ingenieur und die Gemeindebehörde

in einer bestimmten
Situation zu verhalten haben. Richtlinien

sind nötig, die zeigen, wie die
verschiedenen Anforderungen aus
Verkehr, Landschaft und Besiedlung

aufeinander abgestimmt werden

können. Nebst neuen Richtlinien

braucht es dazu aber vor
allem eine stärkere interdisziplinäre

Arbeit der Fachleute. Strassen-
bau ist ebenso eine Sache der
Landschaftsgestaltung wie des
Ingenieurwesens. Es ist nicht oberstes

Ziel des Strassenbaus,
normengerecht zu bauen, sondern die
Normen den örtlichen Verhältnissen

anzupassen. Normen sind
gefährlich, weil sie verleiten, wenig zu
denken, kritiklos zu übernehmen,
sich hinter bequemen Zahlen zu
verstecken. Heute aber ist der
Strassenbau anspruchsvoller
geworden. Diese veränderte Aufgabe
braucht neue Grundlagen und die
Bereitschaft der Fachleute zu
einem veränderten Planungsverfahren.

Hansueli Remund
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